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Wir sind Mitglied im Tourismusverband Altenburger Land e. V.

Nichtamtlicher Teil
•	 Informationen	aus	dem	Rathaus	und	
	 den	öffentlichen	Einrichtungen	
•	Vereinsnachrichten	
•	Kirchennachrichten	
•		Nachrichten	aus	Dobitschen

Aus dem Inhalt
Amtlicher Teil
•	Beschlüsse	des	Technischen	Ausschusses	vom	2.	September	2019
•	Beschluss	des	Hauptausschusses	vom	16.	September	2019
•	Beschlüsse	des	Technischen	Ausschusses	vom	16.	September	2019
•	Änderungsbeschluss	Nr.	2	–	Änderung	der	Flurbereinigungsgebiete	Brandrübel	und	Sommeritz
•	 Ladung	zum	Anhörungstermin	über	die	Ergebnisse	der	Wertermittlung
•	Öffentliche	Bekanntmachung	der	Offenlegung	des	Ergebnisses	der	Grenzfeststellung,		

der	Grenzwiederherstellung	und	der	Abmarkung	von	Flurstücksgrenzen
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Amtlicher Teil Schmölln

Beschlüsse 
des Technischen Ausschusses des Stadtrates 

Schmölln vom 2. September 2019
Nr. B 0056/2019: Vergabe der Bauleistung: „Sprotte in 
Schmölln, Bereich Weststraße“

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	in	
öffentlicher	Sitzung:	Im	Ergebnis	der	Angebotseinholung	wird	
die	Bauleistung	„Sprotte	 in	Schmölln,	Bereich	Weststraße“	an	
die	Firma	Container-Dienst	Seyfarth	GmbH,	Haus	Nr.	28,	04626	
Ponitz	OT	Grünberg,	mit	einer	Angebotssumme	von	29.601,76	
€ (inkl. 19 % MwSt.) vergeben. (laut Beschlussvorlage)
Nr. B 0059/2019: Erschließung des Industrie- und Gewerbe-
gebietes Crimmitschauer Straße TG V: Vergabe der örtlichen 
Bauüberwachung

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	
in	öffentlicher	Sitzung	die	Vergabe	der	örtlichen	Bauüberwa-
chung	für	das	Bauvorhaben	„Erschließung	des	Industrie-	und	
Gewerbegebietes	Crimmitschauer	Straße	TG	V	an	das	Ingeni-
eurbüro	Marco	Weise,	Hauptstraße	43,	07389	Knau,	mit	einer	
Angebotssumme von 54.077,03 € (inkl. 19 % MwSt.) zu verge-
ben. (laut Beschussvorlage)
Hippe, Vorsitzender des Technischen Ausschusses  
des Stadtrates Schmölln

Beschlüsse 
des Technischen Ausschusses des Stadtrates 

Schmölln vom 16. September 2019 
Nr. B 0081/2019: Vergabe der Bauleistung: „Gehwegbau am 
Queerenring Nr. 1 bis Nr. 3“

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	
in	 öffentlicher	 Sitzung:	 Im	 Ergebnis	 der	 Angebotseinholung	
wird	die	Bauleistung	 „Gehwegbau	am	Queerenring	Nr.	1	bis	
Nr.	3“	an	die	Firma		Köckritzer	Tiefbau,	Köckritz	Nr.	32,	07570	
Harth-Pöllnitz,	mit	einer	Angebotssumme	von	49.699,10	Euro	
(inkl. 19 % MwSt.) vergeben. (laut Beschlussvorlage)
Nr. B 0082/2019: Vergabe der Bauleistung „Erschließung des 
Industrie- und Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße Teil-
gebiet V, Los 2: Geländeregulierung, Nachtrag 4“

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	
in	öffentlicher	Sitzung	den	4.	Nachtrag	zum	Bauvorhaben	„Er-
schließung	des	Industrie-	und	Gewerbegebietes		Crimmitschau-
er	Straße	Teilgebiet	V:	Los	2:	Geländeregulierung“	an	die	Firma	

Strabag	AG,	Theaterstraße	58,	07545	Gera,	mit	einer	Angebots-
summe von 36.860,25 Euro (inkl. 19 % MwSt.) zu vergeben. (laut 
Beschlussvorlage)
Nr. B 0083/2019: Vergabe MTW

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	
die Vergabe zur Beschaffung eines MTWs (Lagerfahrzeug) an 
die	Firma	Martin	Schäfer	GmbH,	Robert-Bosch-Ring	4,	75038	
Oberdingen-Flehingen, zum Preis von 57.959,31 Euro. (laut Be-
schlussvorlage)
Nr. B 0086/2019: Vergabe der Bauleistung „Industriegebiet 
Crimmitschauer Straße TG V: Los 6 Grünordnung Teil 1“

Der	Technische	Ausschuss	des	Stadtrates	Schmölln	beschließt	
in	öffentlicher	Sitzung:	Im	Ergebnis	der	öffentlichen	Ausschrei-
bung	 wird	 die	 Bauleistung	 „Industriegebiet	 Crimmitschauer	
Straße	TG	V:	 Los	6	Grünordnung	Teil	 1“	 an	die	 Firma	 Jähler	
Baumschulen,	Sommeritzer	Straße	61,	04626	Schmölln,	mit	ei-
ner Angebotssumme von 152.197,61 Euro (inkl. 19 % MwSt.) 
vergeben. (laut Beschlussvorlage)
Hippe, Vorsitzender des Technischen Ausschusses  
des Stadtrates Schmölln

Beschlüsse des Stadtrates der  
Stadt Schmölln vom �6. September �019

Nr. B 0088/2019: Industriegebiet Nitzschka: „Öffentlich-recht-
licher Erschließungsvertrag“ 

Der	Stadtrat	der	Stadt	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sit-
zung	den	öffentlich-rechtlichen	Erschließungsvertrag	zwischen	
der Firma Stadtwerke Schmölln GmbH (Versorger) und der 
Stadt Schmölln (Erschließungsträger). (laut Beschlussvorlage)

Nr. B 0089/2019: Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung 
mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV)

Der	Stadtrat	der	Stadt	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung	
die	in	der	Anlage	beigefügte	Verwaltungsvereinbarung	mit	dem	
Thüringer	Landesamt	für	Bau	und	Verkehr,	Region	Ost	über	die	
Beseitigung	der	Engstelle	der	Bundesstraße	7	in	Schmölln,	Ron-
neburger	Straße,	Höhe	Haus-Nr.	39,	einschließlich	der	Abbruch-
arbeiten und des Gehwegbaus. (laut Beschlussvorlage)

Nr. B 0090/2019: Vergabe der Bauleistung: „Barrierefreier 
Umbau Busbahnhof Schmölln“

Der	 Stadtrat	 Schmölln	 beschließt	 in	 öffentlicher	 Sitzung:	 Im	
Ergebnis	der	öffentlichen	Ausschreibung	wird	die	Bauleistung	
„Barrierefreier	 Umbau	 Busbahnhof	 Schmölln“	 an	 die	 Firma	
HELI	 Transport	und	Service	GmbH,	Am	Lindenhof	17,	 04626	
Schmölln, mit einer Angebotssumme von 557.690,08 Euro (inkl. 
19 % MwSt.) vergeben. (laut Beschlussvorlage)

Nr. B 0091/2019: Vergabe der Bauleistung: „Industriegebiet 
Crimmitschauer Straße TG V: Los 3 Tiefbauliche Erschließung“

Der	 Stadtrat	 Schmölln	 beschließt	 in	 öffentlicher	 Sitzung:	 Im	
Ergebnis	der	öffentlichen	Ausschreibung	wird	die	Bauleistung	
„Industriegebiet	Crimmitschauer	Straße	TG	V:	Los	3	Tiefbauliche	
Erschließung“	an	die	Firma	Heli	Transport	und	Service	GmbH,	
Am	Lindenhof	17,	04626	Schmölln,	mit	einer	Angebotssumme	
von 1.267.770,34 Euro (inkl. 19 % MwSt.) vergeben. (laut Be-
schlussvorlage)

Nr. B 0092/2019: Vergabe der Bauleistung: „Industriegebiet 
Crimmitschauer Straße TG V: Los 4 Verkehrsanlagen“

Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung:	Im	Ergeb-
nis	der	öffentlichen	Ausschreibung	wird	die	Bauleistung	„Indus-
triegebiet	Crimmitschauer	Straße	TG	V:	Los	4	Verkehrsanlagen“	
an	die	Firma	Heli	Transport	und	Service	GmbH,	Am	Lindenhof	17,	
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Beschluss 
des Hauptausschusses des Stadtrates Schmölln  

vom 16. September 2019

Nr. B 0078/2019: Pachtfreistellung für den Kleingartenverein 
„Morgensonne“ e. V.

Der	Hauptausschuss	der	Stadt	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	
Sitzung	die	Pachtfreistellung	in	Höhe	von	959,04	Euro	für	den	
Kleingartenverein „Morgensonne“ e. V. (laut Beschussvorlage)

S. Schrade, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Ladung zum Anhörungstermin über die Ergebnisse 

der Wertermittlung

1.	Im	Flurbereinigungsverfahren	Zschernitzsch	liegen	die	Nach-
weise	über	die	Ergebnisse	der	Wertermittlung	vom Montag, 
14. Oktober 2019, bis zum Freitag, 18. Oktober 2019, in	der	
Stadtverwaltung	Schmölln	Bürgerservice,	Amtsplatz	3,	04626	
Schmölln,	Öffnungszeiten:

Montag	. . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00-13:00	Uhr	|	13:30-15:00	Uhr
Dienstag	. . . . . . . . . . . . . . . 09:00-13:00	Uhr	|	13:30-18:00	Uhr
Mittwoch	. . . . . . . . . . . . . . 09:00-13:00	Uhr	|	13:30-15:00	Uhr	
Donnerstag	. . . . . . . . . 09:00-13:00	Uhr	|	13:30-18:00	Uhr
Freitag	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00-13:00	Uhr	|	13:30-15:00	Uhr	

zur	Einsichtnahme	für	die	Beteiligten	aus.	Am	Mittwoch,	dem	
23.	Oktober	2019,	in	der	Zeit	von	14:00	bis	18:00	Uhr,	werden	
Mitarbeiter	der	Thüringer	Landgesellschaft	mbH	im	Auftrag	des	
Thüringer	Landesamtes	für	Bodenmanagement	und	Geoinfor-
mation (TLBG), Flurbereinigungsbereich Gera, im Feuerwehrhaus 
Zschernitzsch	in	04626	Zschernitzsch,	zur	Aufklärung	und	Beant-
wortung	von	Fragen	anwesend	sein.	

04626	Schmölln,	mit	einer	Angebotssumme	von	480.653,55	Euro	
(inkl.19 % MwSt.) vergeben. (laut Beschlussvorlage)
Nr. B 0093/2019: Hauptsatzung der Stadt Schmölln

Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung	die	in	
der	Anlage	befindliche	Hauptsatzung	der	Stadt	Schmölln	in	der	
im Hauptausschuss vorberatenen geänderten Fassung. (laut Be-
schlussvorlage	zzgl.	Änderungen	siehe	Protokoll	zur	4.	Stadt-
ratssitzung)
Nr. B 0094/2019: Geschäftsordnung für den Stadtrat und die 
Ausschüsse (sowie die Ortsteilräte) der Stadt Schmölln

Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung	die	in	
der	Anlage	befindliche	Geschäftsordnung	für	den	Stadtrat	und	
die Ausschüsse (sowie die Ortsteilräte) der Stadt Schmölln in 
der im Hauptausschuss vorberatenen geänderten Fassung. (laut 
Beschlussvorlage)
Nr. B 0095/2019: Genehmigung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe 2019 Vermögenshaushalt Einzelansatz je HHST über 
25.000 Euro

Der	Stadtrat	der	Stadt	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung	
die	Genehmigung	der	außerplanmäßigen	Ausgabe	für	das	Haus-
haltsjahr	2019	im	Vermögenshaushalt,	 in	Höhe	von:	45.000,00	
Euro in Worten: fünfundvierzigtausend Euro) für das Vorhaben:

Anschaffung	Probenehmerschrank	für	die	Kläranlage	SLN,
Anschaffung	Rechen	am	Zulauf	der	Kläranlage	SLN

HHSt.	70100.93500:		
Erwerb	von	beweglichen	Sachen	des	Anlagevermögens.
alter	Planansatz:	24.000	Euro	•	neuer	Planansatz:	69.000	Euro
Erhöhung:	45.000	Euro

Die Mehrausgabe kann aus der HHSt. 70100.93520 (Generalent-
wässerungsplan GEP) gedeckt werden. (laut Beschlussvorlage)
Nr. B 0096/2019 Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

-	Bestätigung	des	Jahresabschlusses	2018
-	Entlastung	des	Geschäftsführers	und	des	Aufsichtsrates	 für	

das	Wirtschaftsjahr	2018
-	Auftragsvergabe	zur	Jahresabschlussprüfung	2019

Der	Stadtrat	Stadt	Schmölln	beschließt:

1.	 Der	Jahresabschluss	2018	wird	in	der	vorgelegten,	von	der	
ACCO	GmbH	testierten	Fassung	festgestellt.

2.	 Der	in	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	ausgewiesene	Jah-
resüberschuss in 2018 in Höhe von Euro 65.713,21 (in Wor-
ten	fünfundsechzigtausendsiebenhundertdreizehn	Euro	und	
einundzwanzig Cent) wird den „anderen Gewinnrücklagen“ 
zugewiesen.

3.	 Dem	Geschäftsführer	wird	für	das	Geschäftsjahr	2018	Entla-
stung	erteilt.

4.	 Dem	Aufsichtsrat	wird	für	das	Geschäftsjahr	2018	Entlastung	
erteilt.

5.	 Der	Auftrag	zur	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichtes	gemäß	§	316	ff.	HGB	und	der	ordnungsgemäßen	
Geschäftsführung	nach	§	53	HGrG	für	das	Geschäftsjahr	2019	
wird	der	ACCO	GmbH,	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	mit	
Sitz in 01099 Dresden, Bautzner Straße 147 erteilt. (laut Be-
schlussvorlage)

Nr. B 0097/2019: Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes „Brandrübel I“ im verein-
fachten Verfahren

Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung:

1.	 Die	eingegangenen	Stellungnahmen	der	Behörden	und	Trä-
ger	öffentlicher	Belange	hat	der	Stadtrat	geprüft	und	ist	zu	
dem	Ergebnis	gekommen,	sie	 insoweit	zu	berücksichtigen,	

wie	es	im	Abwägungsvorschlag	angegeben	ist.	Das	Ergebnis	
der	Abwägung	der	Anregungen	und	Hinweise	ist	Bestandteil	
des	Beschlusses	und	als	Anlage	beigefügt.

2. Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) und § 19 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalo-
rdnung – ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91), beschließt 
der	Stadtrat	der	Stadt	Schmölln	die	1.	Änderung	des	Bebau-
ungsplanes	„Brandrübel	I“	als	Satzung.

3.	 Der	Satzung	zur	1.	Änderung	des	Bebauungsplanes	„Brandrü-
bel	I“,	bestehend	aus	der	Planzeichnung	und	dem	Begrün-
dungstext	 in	der	vorliegenden	Fassung	vom	10.	Dezember	
2018,	wird	zugestimmt.

4.	 Die	Begründung	des	Bebauungsplans	wird	gebilligt.

5.	 Die	 Stadtverwaltung	 Schmölln	 wird	 beauftragt,	 für	 die	 1.	
Änderung	des	Bebauungsplanes	„Brandrübel	I“	die	Geneh-
migung	zu	beantragen.	Die	Erteilung	der	Genehmigung	ist	
alsdann	ortsüblich	bekannt	zu	machen.	Dabei	 ist	auch	an-
zugeben,	wo	der	Plan	mit	Begründung	während	der	Dienst-
stunden	eingesehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangt	
werden kann. (laut Beschlussvorlage)

Schmölln,	27.	September	2019

Dr. Werner, Vorsitzende des Stadtrates • Schrade, Bürgermeister
F. d. R. J.Rödel, Leiterin Hauptamt

►
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Die	Beteiligten	werden	gebeten,	von	dieser	Informations-	und	
Aufklärungsmöglichkeit	 Gebrauch	 zu	 machen.	 Beteiligte,	 die	
Einwendungen	gegen	die	Ergebnisse	der	Wertermittlung	haben,	
werden	gebeten,	diese	im	Anhörungstermin	vorzubringen.	

2. Der	Anhörungstermin	über	die	Ergebnisse	der	Wertermitt-
lung	findet	am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, um 18:00 
Uhr, im	Feuerwehrhaus	Zschernitzsch	 in	04626	Zschernitzsch	
statt.	Zu	diesem	Termin	werden	die	Beteiligten	hiermit	eingela-
den.	In	dem	Termin	wird	der	Verhandlungsleiter	die	Ergebnisse	
der	Wertermittlung	eingehend	erläutern.	Beteiligte,	die	Einwen-
dungen	gegen	die	Ergebnisse	der	Wertermittlung	haben,	wer-
den	gebeten,	diese	in	dem	Anhörungstermin	am	23.	Oktober	
2019,	um	18:00	Uhr,	vorzubringen.	Zusätzlich	besteht	die	Mög-
lichkeit,	diese	Einwendungen	bis	 zur	Feststellung	der	Ergeb-
nisse	der	Wertermittlung	schriftlich	beim	Thüringer	Landesamt	
für	Bodenmanagement	und	Geoinformation,	Flurbereinigungs-
bereich	Gera	zu	erheben.	Die	Feststellung	der	Ergebnisse	der	
Wertermittlung	erfolgt	frühestens	zum	24.	Oktober	2019.

Die	 erhobenen	 Einwendungen	 werden	 überprüft.	 Soweit	 sie	
begründet	sind,	wird	ihnen	abgeholfen.	Es	wird	darauf	hinge-
wiesen,	dass	diese	Einwendungen	nicht	als	Widersprüche	ge-
gen	die	Wertermittlung	anzusehen	sind.	Nach	Behebung	der	
begründeten	Einwendungen	werden	die	Ergebnisse	der	Wer-
termittlung	festgestellt.	Diese	Feststellung	wird	öffentlich	be-
kanntgemacht.	Hiergegen	ist	der	Widerspruch	möglich.

Es	wird	darauf	aufmerksam	gemacht,	dass	die	Feststellung	der	
Wertermittlungsergebnisse	für	das	gesamte	Verfahrensgebiet	
gegenüber	allen	Beteiligten	gilt	und	dass	nach	Unanfechtbar-
keit	der	Feststellung	der	Ergebnisse	der	Wertermittlung	diese	
die	verbindliche	Grundlage	für	die	Berechnung	des	Abfindungs-
anspruches,	der	Land-	und	Geldabfindung	sowie	der	Geld-	und	
Sachbeiträge	bilden.

Den	Beteiligten	wird	deshalb	ausdrücklich	empfohlen,	nicht	nur	
die	Richtigkeit	der	Wertermittlung	ihrer	eigenen	Grundstücke,	
sondern	die	Ergebnisse	der	Wertermittlung	des	gesamten	Ver-
fahrensgebietes	nachzuprüfen,	da	Landabfindung	auch	außer-
halb	des	Bereiches	des	Altbesitzes	erfolgt.	Zu	diesem	Zweck	
sind	die	Beteiligten	berechtigt,	die	Wertermittlungsunterlagen	
des	gesamten	Verfahrensgebietes	einzusehen.

Cöster, Referatsleiter Flurbereinigungsbereich
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und  
Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Gera, Az.: 2-2-0306

Änderungsbeschluss Nr. �
1. Änderung der Flurbereinigungsgebiete  

Brandrübel und Sommeritz

Nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt	geändert	durch	den	Artikel	17	des	Gesetzes	vom	19.	De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2835), wird das mit Beschluss des Amtes 
für	Landentwicklung	und	Flurneuordnung	Gera	vom	23.	Januar	
2002,	Az.	2-2-0170,	festgestellte	und	durch	Beschluss	des	Amtes	
für	Landentwicklung	und	Flurneuordnung	Gera	vom	28.	August	
2003	geänderte	Flurbereinigungsgebiet	Brandrübel	 sowie	das	
mit	Beschluss	des	Amtes	für	Landentwicklung	und	Flurneuord-
nung	Gera	vom	12.	Dezember	2001,	Az.	2-2-0171,	festgestellte	
und	durch	Beschluss	des	Amtes	für	Landentwicklung	und	Flur-
neuordnung	Gera	vom	28.	August	2003	geänderte	Flurbereini-
gungsgebiet	Sommeritz	wie	folgt	geringfügig	geändert:

1.1	Aus	dem	Flurbereinigungsgebiet	Brandrübel	werden	aus-
geschlossen:

Gemarkung	Brandrübel
Flur	1	 Flurstück	Nr.	91/1,	91/2,	92/1,	92/2,	93/8,	94/1

Gemarkung	Sommeritz
Flur	1	 Flurstück	Nr.	178/1

Gemarkung	Weißbach
Flur	1	 Flurstück	Nr.	117/1,	118/1,	119/2,	119/3,	120/1,120/3,	

121/1,	122,	123/4,	123/6,	123/8,123/9,	123/12,	123/14,	
124/3

1.2	Zum	Flurbereinigungsgebiet	Brandrübel	werden	zugezogen:

Gemarkung	Brandrübel
Flur	1	 Flurstück	Nr.	86,	95/2,	95/4

Das	Flurbereinigungsgebiet	Brandrübel	hat	nunmehr	eine	Grö-
ße	von	154	ha.

1.3	Aus	dem	Flurbereinigungsgebiet	Sommeritz	werden	aus-
geschlossen:

Gemarkung	Selka
Flur	1	 Flurstück	Nr.	199/2,	200/2,	201/2
Flur	3	 Flurstück	Nr.	80/2,	82/2

Gemarkung	Sommeritz
Flur	1	 Flurstück	Nr.	191/2

Gemarkung	Weißbach
Flur	1	 Flurstück	Nr.	88/2,	89/2,	89/3,	94/3,	97/2

1.4	Zum	Flurbereinigungsgebiet	Sommeritz	werden	zugezogen:

Gemarkung	Brandrübel
Flur	1	Flurstück	Nr.	91/1,	91/2,	92/1,	92/2,	93/8,	94/1

Gemarkung	Schmölln
Flur	11	 Flurstück	Nr.	2221/3,	2266/1

Gemarkung	Sommeritz
Flur	1	Flurstück	Nr.	124/3,	178/1,	139/14

Gemarkung	Weißbach
Flur	1	 Flurstück	Nr.	50,	51/1,	51/2,	64/8,	117/1,	118/1,	119/2,	

119/3,	 120/1,	 120/3,	 121/1,	 122,	 123/4,	 123/6,	 123/8,	
123/9,	123/12,	123/14,	124/3,	139/6,	139/8,	140/2,	140/4

Das	Flurbereinigungsgebiet	Sommeritz	hat	nunmehr	eine	Größe	
von	158	ha.

2. Anordnung der Flurbereinigung

Für	die	zugezogenen	Flurstücke	wird	die	Flurbereinigung	an-
geordnet.

3. Teilnehmergemeinschaft

Die	 Eigentümer	 der	 zum	 Flurbereinigungsgebiet	 Brandrübel	
zugezogenen	Grundstücke,	die	 Erbbauberechtigten	 sowie	die	
Gebäude-	und	Anlageneigentümer	sind	Mitglieder	der	mit	dem	
Flurbereinigungsbeschluss	vom	23.	Januar	2002	entstandenen	
„Teilnehmergemeinschaft	der	Flurbereinigung	Brandrübel“.	Die	
Eigentümer	der	zum	Flurbereinigungsgebiet	Sommeritz	zugezo-
genen	Grundstücke,	die	Erbbauberechtigten	sowie	die	Gebäu-
de-	und	Anlageneigentümer	sind	Mitglieder	der	mit	dem	Flur-
bereinigungsbeschluss	vom	12.	Dezember	2001	entstandenen	
„Teilnehmergemeinschaft	der	Flurbereinigung	Sommeritz“.

4. Beteiligte

Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte):
-	als	Teilnehmer	die	Eigentümer	und	die	Erbbauberechtigten	

der	 zum	 Flurbereinigungsgebiet	 gehörenden	 Grundstücke	
sowie	die	Eigentümer	von	selbständigem	Gebäude-	und	An-
lageneigentum;

-	als	Nebenbeteiligte	insbesondere

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirken 
Grundstücke	vom	Flurbereinigungsverfahren	betroffen	wer-
den;
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b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land 
für	gemeinschaftliche	oder	öffentliche	Anlagen	erhalten	
oder	deren	Grenzen	geändert	werden;

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flur-
bereinigungsgebiet	räumlich	zusammenhängt	und	dieses	
beeinflusst	oder	von	ihm	beeinflusst	wird;

d) Inhaber von Rechten an den zu dem Flurbereinigungsge-
biet	gehörenden	Grundstücken	oder	Rechten	an	solchen	
Rechten	oder	von	persönlichen	Rechten,	die	zum	Besitz	
oder	zur	Nutzung	solcher	Grundstücke	berechtigen	oder	
die	Benutzung	solcher	Grundstücke	beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG	bis	zum	Eintritt	des	neuen	Rechtszustandes;

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden	Grundstücken,	denen	ein	Beitrag	zu	den	Unterhal-
tungs-	oder	Ausführungskosten	auferlegt	wird	oder	die	zur	
Errichtung	fester	Grenzzeichen	an	der	Grenze	des	Flurbe-
reinigungsgebietes	mitzuwirken	haben.

5. Anmeldung von Rechten

Die	Beteiligten	werden	aufgefordert,	Rechte,	die	aus	dem	Grund-
buch	nicht	ersichtlich	sind,	aber	zur	Beteiligung	am	Flurbereini-
gungsverfahren	berechtigen,	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	
Bekanntgabe	dieses	Beschlusses	beim	Thüringer	Landesamt	für	
Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG), Flurbereini-
gungsbereich	Gera	Burgstraße	5,	07545	Gera,	anzumelden.

Werden	Rechte	erst	nach	Ablauf	dieser	Frist	angemeldet,	 so	
kann die Flurbereinigungsbehörde (TLBG) die bisherigen Ver-
handlungen	 und	 Festsetzungen	 gelten	 lassen.	 Der	 Inhaber	
eines	o.	a.	Rechtes	muss	die	Wirkung	eines	vor	der	Anmeldung	
eingetretenen	Fristablaufes	ebenso	gegen	sich	gelten	 lassen	
wie	der	Beteiligte,	dem	gegenüber	die	Frist	durch	Bekanntgabe	
des	Verwaltungsaktes	zuerst	in	Lauf	gesetzt	worden	ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung

Nach	§	34	und	§	85	FlurbG	ist	von	der	Bekanntgabe	dieses	Be-
schlusses	 ab	bis	 zur	Unanfechtbarkeit	 des	 Flurbereinigungs-
planes	 in	 folgenden	 Fällen	 die	 Zustimmung	 der	 Flurbereini-
gungsbehörde (TLBG) erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungs-
gebiet	geändert	werden	soll;	dies	gilt	nicht	für	Änderungen,	
die	zum	ordnungsgemäßen	Wirtschaftsbetrieb	gehören;

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangter-
rassen	und	ähnliche	Anlagen	errichtet,	hergestellt,	wesent-
lich	verändert	oder	beseitigt	werden	sollen;

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstö-
cke,	einzelne	Bäume,	Hecken,	Feld-	und	Ufergehölze	besei-
tigt	werden	sollen.	Die	Beseitigung	ist	nur	in	Ausnahmefällen	
möglich,	soweit	landeskulturelle	Belange,	insbesondere	des	
Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege,	nicht	beeinträch-
tigt	werden;

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den 
Rahmen	einer	ordnungsgemäßen	Bewirtschaftung	überstei-
gen.

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenom-
men,	Anlagen	hergestellt	oder	beseitigt	worden,	so	können	sie	
im	Verfahren	unberücksichtigt	bleiben;	die	Flurbereinigungs-
behörde	kann	den	früheren	Zustand	gemäß	§	137	FlurbG	wie-
derherstellen	lassen,	wenn	dies	der	Flurbereinigung	dienlich	ist.	
Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, 
so	muss	die	Flurbereinigungsbehörde	Ersatzpflanzungen	an-
ordnen. Werden entgegen dem Absatz d) Holzeinschläge vor-

genommen,	so	kann	die	Flurbereinigungsbehörde	anordnen,	
dass	derjenige,	der	das	Holz	gefällt	hat,	die	abgeholzte	oder	
verlichtete	Fläche	nach	den	Weisungen	der	Forstaufsichtsbe-
hörde	wieder	ordnungsgemäß	in	Bestand	zu	bringen	hat.

Wer den Vorschriften zu Buchstabe b), c) oder d) zuwiderhan-
delt,	begeht	nach	§	154	FlurbG	eine	Ordnungswidrigkeit,	die	
mit	Geldbuße	geahndet	werden	kann.

7. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

Je	eine	mit	Gründen	versehene	Ausfertigung	dieses	Beschlusses	
liegt	zwei	Wochen	lang	nach	dem	ersten	Tag	der	öffentlichen	
Bekanntmachung:

•	 für	die	Flurbereinigungsgemeinde:
	 Schmölln	 im	 Rathaus	 der	 Stadt	 Schmölln	 für	 die	 Ortsteile	

Sommeritz,	Brandrübel,	Weißbach	und	Selka

•	 für	die	angrenzenden	Gemeinden:
	 Vollmershain	 und	 Thonhausen	 in	 der	 Verwaltungsgemein-

schaft	 „Oberes	 Sprottental“,	 Am	 Gemeindeamt	 4,	 04626	
Schmölln	Ortsteil	Nöbdenitz,

während	der	Dienststunden	zur	Einsichtnahme	für	die	Beteiligten	
aus.

Gründe: Die	vereinfachten	Flurbereinigungsverfahren	Brandrü-
bel	und	Sommeritz	dienen	der	Neuordnung	der	Grundstücke	
in	Teilen	der	Gemarkungen	Brandrübel,	Selka,	Sommeritz	und	
Weißbach	sowie	der	Beseitigung	von	ungeklärten	Eigentums-
verhältnissen	 im	Bereich	des	Kleinspeichers	Brandrübel	bzw.	
von	Nachteilen	für	die	allgemeine	Landeskultur.

Bei	der	Herstellung	der	Verfahrensgrenze	wurde	 festgestellt,	
dass Grenzpunkte der Flurstücke Nr. 178/1 (Gemarkung Som-
meritz, Flur 1), Nr. 93/8 und 94/1 (Gemarkung Brandrübel, Flur 
1), Nr. 117/1, 118/1, 119/3 und 120/3 (Gemarkung Weißbach, 
Flur 1) in der Funktions- und Wasserfläche des Kleinspeichers 
Brandrübel	 liegen.	 Für	 die	 gesamte	 Wasser-	 und	 Funktions-
fläche	ist	die	Bildung	eines	zusammenhängenden	Flurstückes	
innerhalb	 des	 Flurbereinigungsverfahrens	 Sommeritz	 nur	
möglich,	wenn	oben	genannte	Flurstücke	aus	dem	Flurbereini-
gungsverfahren	Brandrübel	ausgeschlossen	und	zum	Verfahren	
Sommeritz	hinzugezogen	werden.	Die	Funktions-	und	Wasser-
fläche	des	Kleinspeichers	Brandrübel	liegt	nach	der	Änderung	
vollständig	im	Flurbereinigungsverfahren	Sommeritz.

Für	eine	sinnvolle	Abgrenzung	zwischen	den	Verfahren	bietet	
sich	die	Kreisstraße	K	506	an,	für	welche	im	Jahr	2005	eine	Stra-
ßenschlussvermessung	durchgeführt	wurde.	Die	 Feststellung	
der	Verfahrensgrenze	kann	somit	 in	diesem	Bereich	entfallen.	
Im	Zuge	dessen	werden	weiterhin	die	Flurstücke	Nr.	91/1,	91/2,	
92/1, 92/2 (Gemarkung Brandrübel, Flur 1) und die Flurstücke 
Nr.	119/2,	120/1,	121/1,	122,	123/4,	123/6,	123/8,	123/9,	123/12,	
123/14, 124/3 (Gemarkung Weißbach, Flur 1) aus dem Verfah-
ren	Brandrübel	ausgeschlossen	und	zum	Verfahren	Sommeritz	
hinzugezogen.

Weiterhin	bietet	es	sich	an,	die	mit	der	Straßenschlussvermes-
sung entstandenen Flurstücke Nr. 95/2 und 95/4 (Gemarkung 
Brandrübel, Flur 1) für eine sinnvolle Abgrenzung zum Verfah-
ren	Brandrübel	hinzuzuziehen.

Ebenso	 werden	 die	 mit	 der	 Straßenschlussvermessung	 der	
Kreisstraße	K	506	zwischen	Brandrübel	und	Weißbach	entstan-
denen Splitterflurstücke Nr. 139/6, 139/8, 140/2 und 140/4 (Ge-
markung Weißbach, Flur 1) zum Verfahren Sommeritz zugezo-
gen,	um	diese	zu	einem	Straßenflurstück	zu	verschmelzen.

Zum	Zeitpunkt	der	Anordnung	des	Flurbereinigungsverfahrens	
Brandrübel	am	23.	Januar	2002	enthielt	die	amtliche	Flurkarte	
einen	Schreibfehler.	 ►
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Das Flurstück Nr. 86 (Gemarkung Brandrübel, Flur 1) war nicht 
mit	einer	Flurstücksnummer	versehen.	Fälschlicherweise	wurde	
aus	diesem	Grund	das	Flurstück	Nr.	86	nicht	in	den	Flurbereini-
gungsbeschluss	aufgenommen.	Deshalb	wird	das	Flurstück	Nr.	
86,	Flur	1,	Gemarkung	Brandrübel	nun	zum	Flurbereinigungs-
gebiet	Brandrübel	hinzugezogen.

Die	Eigentumsverhältnisse	an	den	Flurstücken	Nr.	50,	51/1,	51/2	
und 64/8 (Gemarkung Weißbach, Flur 1) behindern die Bildung 
eines	 zusammenhängenden	 Gewässerflurstücks	 und	 die	 Flä-
chenzuordnung	öffentlicher	Anlagen.	Für	die	Neuordnung	der	
Eigentumsverhältnisse	und	Beachtung	der	Örtlichkeiten	werden	
die	o.g.	Flurstücke	zum	Flurbereinigungsverfahren	Sommeritz	
hinzugezogen.

Zur	 Vermeidung	 einer	 „Inselfläche“	 im	 Flurbereinigungsver-
fahren	Sommeritz	und	zur	Verringerung	des	Vermessungsauf-
wandes	ist	nach	der	Sonderung	der	Ausschluss	des	Wege-Flur-
stücks Nr. 94/3 (Gemarkung Weißbach, Flur 1) erforderlich.
Nach	der	Straßenschlussvermessung	der	Ortsverbindungsstra-
ße	zwischen	Weißbach	und	Selka	sind	die	Straßenflurstücke	Nr.	
88/2, 89/2, 89/3, 97/2 (Gemarkung Weißbach, Flur 1), Nr. 191/2 
(Gemarkung Sommeritz, Flur 1), Nr. 199/2, 200/2, 201/2 (Ge-
markung Selka, Flur 1) und Nr. 80/2, 82/2 (Gemarkung Selka, 
Flur 3) vom Verfahren Sommeritz auszuschließen. Sie sind für 
das	Verfahren	nicht	erforderlich.

Die	Verfahrensgrenze	 im	Bereich	nördlicher	Ortseingang	von	
Sommeritz	wechselt	mehrfach	die	Seiten	des	 Limpitzbaches.	
Bei	einer	Neuordnung	der	Flurstücke	und	bei	der	Bildung	von	
Gewässerflurstücken	würden	ungünstige	Splitterflurstücke	ent-
stehen.	Um	eine	einvernehmliche	Regelung	des	Eigentums	in	
Übereinstimmung	mit	der	tatsächlichen	Nutzung	zu	ermögli-
chen,	werden	die	benachbarten	Flurstücke	Nr.	2221/3,	2266/1	
(Gemarkung Schmölln, Flur 11) zum Flurbereinigungsverfah-
ren	Sommeritz	hinzugezogen.	Im	Rahmen	der	Ortsregulierung	
Sommeritz	wurde	festgestellt,	dass	zur	Beseitigung	von	wider-
rechtlichen Überbauungen das Flurstück Nr. 139/14 (Gemarkung 
Sommeritz, Flur 1) zum Flurbereinigungsverfahren Sommeritz 
hinzugezogen	werden	muss.

Die	Vorstände	der	Teilnehmergemeinschaften	wurden	zur	Än-
derung	der	Verfahrensgebiete	gehört.	Die	Voraussetzungen	für	
die	geringfügige	Änderung	der	Flurbereinigungsgebiete	nach		
§	8	Abs.	1	FlurbG	sind	gegeben.

Gemäß	 Artikel	 40	 des	 Thüringer	 Verwaltungsreformgesetzes	
2018 (ThürVwRG 2018) vom 18. Dezember 2018, welches am 	
1.	Januar	2019	in	Kraft	getreten	ist,	wurde	das	Thüringer	Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) 
durch	Verschmelzung	des	Thüringer	Landesamtes	für	Vermes-
sung	 und	 Geoinformation	 und	 der	 für	 Flurbereinigung	 und	
Flurneuordnung	zuständigen	Teile	der	Ämter	für	Landentwick-
lung	und	Flurneuordnung	Gera,	Gotha	und	Meiningen	als	dem	
für	das	Kataster-	und	Vermessungswesen	sowie	für	Flurbereini-
gung	und	Flurneuordnung	zuständigen	Ministerium	unmittel-
bar	nachgeordnete	Landesbehörde	errichtet.

Gemäß	§	1	Abs.	5	des	Artikels	40	gehen	die	Aufgaben	und	Be-
fugnisse	der	oben	genannten	Ämter	mit	lnkrafttreten	des	Ge-
setzes	 auf	 das	 Thüringer	 Landesamt	 für	 Bodenmanagement	
und	Geoinformation	über.

Nach	 §	 10	 Abs.	 1	 des	 Artikels	 40	 werden	 die	 von	 den	 oben	
genannten	 Behörden	 geführten	 Verwaltungs-	 und	 Gerichts-
verfahren	 vom	 Thüringer	 Landesamt	 für	 Bodenmanagement	
und	Geoinformation	fortgeführt.	Das	Thüringer	Landesamt	für	
Bodenmanagement	und	Geoinformation	tritt	 in	alle	von	den	
oben	genannten	Behörden	begründeten	Rechte	und	Pflichten	

aus	allen	zum	Inkrafttreten	des	Gesetzes	bestehenden	Verträge,	
Forderungen	und	Verbindlichkeiten	ein.	Das	Thüringer	Landes-
amt	für	Bodenmanagement	und	Geoinformation	ist	daher	für	
den	Erlass	dieses	Beschlusses	zuständig.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen	diesen	Beschluss	kann	innerhalb	einer	Frist	von	einem	
Monat	nach	dem	ersten	Tag	der	öffentlichen	Bekanntmachung	
Widerspruch	erhoben	werden.	Der	Widerspruch	ist	schriftlich	
oder	zur	Niederschrift	beim	Thüringer	Landesamt	für	Boden-
management	 und	 Geoinformation,	 Flurbereinigungsbereich	
Gera,	Burgstraße	5,	07545	Gera	einzulegen.	

Wird	 der	 Widerspruch	 schriftlich	 eingelegt,	 ist	 die	 Wider-
spruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch 
vor	Ablauf	dieser	Frist	bei	der	Behörde	eingegangen	ist.

Im Auftrag Claus Rodig, Referatsleiter

Ende amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung 
der Offenlegung des Ergebnisses der Grenzfeststel-
lung, der Grenzwiederherstellung und der Abmarkung 
von Flurstücksgrenzen
In	der	Gemeinde	Schmölln,	Gemarkung	Schmölln,	Flur	18,	Flur-
stück	518,	wurde	eine	 	Grenzfeststellung • Grenzwiederher-
stellung • Abmarkung	nach	den	Bestimmungen	der	§§	9	bis	
15	des	Thüringer	Vermessungs-	und	Geoinformationsgesetzes	
(ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. 574) durchge-
führt.	Über	die	Liegenschaftsvermessung	und	deren	Ergebnis	
wurde	eine	Grenzniederschrift	aufgenommen.	

Diese	Grenzniederschrift	sowie	die	dazugehörige	Skizze	kön-
nen	von	den	Beteiligten vom 21. Oktober bis 18. November 
2019, in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag verlän-
gert bis 18:00 Uhr und Freitag bis 12:30 Uhr,	in	den	Räumen	
der Vermessungsstelle ÖbVI Dipl.-Ing. (FH) Jens Gabler, An der 
Brauerei	2,	07745	Jena,	eingesehen	werden.	Gemäß	§	10	Abs.	4	
ThürVermGeoG	wird	durch	Offenlegung	das	Ergebnis	der	o.	g.	
Liegenschaftsvermessung	bekannt	gegeben.	Das	Ergebnis	der	
Liegenschaftsvermessung	 gilt	 als	 anerkannt,	 wenn	 innerhalb	
eines	Monats	nach	Ablauf	der	Offenlegungsfrist	kein	Wider-
spruch	erhoben	wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen	 das	 Ergebnis	 der	 Liegen-
schaftsvermessung	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Ablauf	
der Offenlegungsfrist bei Vermessungsstelle Dipl.-Ing. (FH) Jens 
Gabler,	An	der	Brauerei	2,	07745	Jena,	schriftlich	oder	zur	Nie-
derschrift	Widerspruch	erhoben	werden.

J. Gabler, Vermessungsstelle Gabler

Informationen aus dem Rathaus  
und den öffentlichen Einrichtungen

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
Gemäß	§	75	Abs.	4	Nr.	2	der	Thüringer	Kommunalordnung	liegt	
der	Jahresabschluss	2018	der	Wohnungsverwaltung	Schmölln	
GmbH	 in	 den	 Geschäftsräumen	 der	 Wohnungsverwaltung	
Schmölln	GmbH	in	04626	Schmölln,	Bergstraße	6,	 in	der	Zeit	
vom 14. bis 25. Oktober 2019 während	der	Geschäftszeiten	zur	
Einsichtnahme	aus.	

Kristian Blum,  
Geschäftsführer Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
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Einwohnerversammlungen  
der Stadt Schmölln und ihrer Ortsteile

Ab	Oktober	finden,	wie	gewohnt,	die	Einwohnerversammlungen	
in	der	Stadt	Schmölln	und	ihren	Ortsteilen	statt.	Beginn	der	Ein-
wohnerversammlungen	ist	jeweils	um	19:00 Uhr.	Sie	sind	herz-
lich	eingeladen,	Ihre	Anfragen,	Anregungen	und	Probleme	an	
den	Bürgermeister,	die	Geschäftsführer	der	städtischen	Gesell-
schaften	und	die	Mitarbeiter	der	Stadtverwaltung	zu	richten.

Termine der Einzugsbereiche im Jahr 2019
Di, 15.10.2019 Schmölln
Versammlungsort:		Ratskeller

Do, 17.10.2019 Nöbdenitz
Versammlungsort:		Bürgersaal

Fr, 18.10.2019 Bohra, Zschernitzsch
Versammlungsort:		Vereinshaus	Bohra

Fr., 25.10.2019 Weißbach, Selka, Brandrübel, Sommeritz
Versammlungsort:		FFw-Gerätehaus	Sommeritz

Mi., 30.10.2019 Großstöbnitz, Kleinmückern, Papiermühle
Versammlungsort:		 „Sportlerklause“	Sportzentrum	Großstöbnitz

Di, 05.11.2019 Drogen
Versammlungsort:		Kulturhaus

Mi., 06.11.2019 Nödenitzsch, Schloßig
Versammlungsort:		Gemeindezentrum	Schloßig

Fr., 08.11.2019 Altkirchen
Versammlungsort:		Gaststätte	zu	den	Drei	Linden

Mi, 13.11.2019 Wildenbörten
Versammlungsort:		Gemeindehaus

Do, 14.11.2019 Kummer, Nitzschka
Versammlungsort:		FFw-Gerätehaus	Kummer

Mi, 20.11.2019 Lumpzig
Versammlungsort:		Gemeindeamt,	Wiesenweg	1

Stadtverwaltung Schmölln

�1. Bildungsmesse „BERUFE AKTUELL“
Am Samstag, dem 16. November 2019,	findet	in	der	Schmöll-
ner	Ostthüringenhalle,	Finkenweg	7,	zum	21.	Mal	die	Bildungs-
messe	„BERUFE	AKTUELL“	statt.	In	der	Zeit	von 09:00 bis 13:00 
Uhr	 informieren	rund	70	Ausbildungsbetriebe,	Berufsschulen	
und	Bildungsanbieter	der	Region	über	Praktika,	Ferienarbeit,	
Ausbildung	 und	 Umschulung,	 Studienangebote,	 Seminare,	
Lehrgänge	und	berufliche	Weiterbildung.

Sprechen	Sie	direkt	mit	Ausbildern	und	Azubis	über	alle	Fra-
gen	rund	um	das	Thema	Ausbildung	und	Karrierechancen	im	
Unternehmen,	vereinbaren	Sie	ein	Praktikum	im	Ausbildungs-
betrieb	oder	übergeben	Sie	sogar	schon	Ihre	Bewerbungsun-
terlagen.	Ausbildungsberater	der	Industrie-	und	Handelskam-
mer	Ostthüringen,	der	Handwerkskammer	Ostthüringen,	des	
Landwirtschaftsamtes	sowie	die	Berufsberater	der	Agentur	für	
Arbeit	Altenburg-Gera	stehen	für	alle	Fragen	rund	um	die	Aus-
bildung	zur	Verfügung.	Die	Veranstaltung	wird	organisiert	von	
der	Messeagentur	Brauns	 in	Weimar	 in	Zusammenarbeit	mit	
der	Industrie-	und	Handelskammer	Ostthüringen	zu	Gera,	dem	
Landkreis	Altenburger	Land,	der	Stadt	Schmölln	und	der	Agen-
tur	für	Arbeit	Altenburg-Gera.

Das	Ausstellerverzeichnis	finden	Sie	unter:	https://www.gera.ihk.
de/Ausbildung_Weiterbildung/Berufsorientierung/Veranstal-
tungen

IHK Ostthüringen zu Gera

Erinnerung an den Steuertermin  
1�. November �019

Die	Stadtkasse	Schmölln	erinnert	an	die	Zahlung	der	Grund-
steuer,	der	Vergnügungssteuer	und	der	Gewerbesteuervoraus-
zahlung	zum	15.	November	2019.	

Bei	Ihrer	Überweisung	geben	Sie	unbedingt	das	Kassenzeichen	
lt.	 aktuellem	 Steuerbescheid	 an.	 Die	 bekannten	 Bankverbin-
dungen	der	Stadt	Schmölln	finden	Sie	auf	dem	aktuellen	Steu-
erbescheid.	Sollten	die	offenen	Forderungen	nicht	bis	zum	Fäl-
ligkeitstermin	auf	dem	Konto	der	Stadt	Schmölln	eingegangen	
sein,	wird	das	Mahnverfahren	eröffnet.	Dabei	müssen	Mahn-
gebühren	und	Säumniszuschläge	nach	ThürVwZVGKostO	und	
Abgabenordnung (AO) § 240 erhoben werden.

Bei	erteilter	Einzugsermächtigung	bzw.	SEPA-Lastschriftmandat	
wird	die	Steuer	zum	Fälligkeitstermin	abgebucht.

Stadtkasse, Stadtverwaltung Schmölln

Neue Richtlinien für Einreichung  
von Artikeln im Amtsblatt

Durch	die	Eingemeindung	der	neuen	Ortsteile	nimmt	der	Um-
fang	des	Amtsblattes	immer	mehr	zu.	Das	Amtsblatt	ist	neben	
der	Funktion	als	Verkündungsblatt	„ein	Informationsinstrument	
der Gemeinde für die Einwohner“ (Papier/Schröder DVBl. 2017, 
1, 2). Dabei soll das Amtsblatt ein Bindeglied zwischen dem 
Rathaus	und	den	einzelnen	Bürgern	sein.	Es	liegt	im	Ermessen	
der	Stadt	Schmölln	als	Herausgeber,	welche	Inhalte	im	Amts-
blatt	zugelassen	sind.	Es	besteht	daher	kein	Anspruch	Dritter	
auf	Aufnahme	von	Mitteilungen	oder	Anzeigen.	

Bei	Aufnahme	von	Berichten	und	Anzeigen	von	Vereinen	muss	
der	Gleichheitssatz	beachtet	werden.	Aus	diesem	Grund	gibt	es	
fortan,	beginnend ab der Monatsausgabe 11/2019,	 folgende	
neue	Richtlinien	für	die	Zusendung	von	Artikeln	und	Veröffent-
lichungen:

•	Redaktionsschluss	 ist	immer	der	Montag	der	Vorwoche	vor	
Veröffentlichungsdatum

•	max. Zeichenanzahl: 1.000 

•	maximal	ein Foto	unter	Angabe	der	Bildquelle

•	Verfasser/Absender	des	Textes	muss	kenntlich	sein

•	Schriftart: Arial

•	Schriftgröße: 11

•	Datenformat:	Word-	oder	PDF-Datei

M. Itner, Pressestelle

Das Fundbüro informiert
Auflistung	der	im	Fundbüro	abgegebenen	Fundsachen	im	Mo-
nat	September:

•	1	grüne	Softshelljacke
•	1	Schlüsselbund	mit	3	Schlüsseln	und	Anhänger
•	1	Mountainbike	Giant

Sollten	Sie	der	Eigentümer	einer	dieser	Gegenstände	sein,	kön-
nen	Sie	diesen	im	Fundbüro	der	Stadtverwaltung	Schmölln,	Rat-
haus (Hintergebäude 1. OG), Markt 1, abholen. Das Eigentum 
über	die	Fundsache	geht	nach	sechs	Monaten	auf	den	Finder	
bzw.	bei	Eigentumsverzicht	durch	diesen	auf	die	Stadt	Schmölln	
über.	Für	weitere	Rückfragen	stehen	wir	Ihnen	gern	unter	Tel.	
034491	76-187	zur	Verfügung.

H. Gabler, Fundbüro
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Nöbdenitzer Verschönerungsverein  
spendet für 1.000-jährige Eiche

Nicht	nur	nehmen,	son-
dern	 auch	 geben	 –	 das	
ist	 die	 Devise	 des	 Orts-
verschönerungsvereins	
Nöbdenitz.	Deshalb	gab	
es	 zur	 Stadtratssitzung	
am	 5.	 September	 2019	
von	 Frank	 Wunderlich,	
dem	 Vorsitzenden	 des	
Vereins,	 eine	 Spende	 in	

Höhe	von	6.250,-	Euro	an	die	Stadt	Schmölln.	Für	den	Erhalt	
der	Eiche	 richtete	der	Verein	ein	eigenes	Spendenkonto	ein.	
Die	Stabilisierung	und	somit	auch	der	Erhalt	der	Eiche	werden	
durch	 eine	 Förderung	 zu	 großen	 Teilen	 gedeckt.	 Die	 über-
reichte	Spendensumme	unterstützt	den	restlichen	finanziellen	
Eigenanteil	Schmöllns.

Ein	Zeichen	setzen,	dass	 ist	es,	was	der	Nöbdenitzer	Ortsver-
schönerungsverein	will.	Gemeinsam	geht	es	besser	und	die	Fu-
sion	durch	die	Gebietsreform	bringt	durchaus	viele	Vorteile	mit	
sich.	Wir	sagen	noch	einmal	herzlich	Danke	und	hoffen,	dass	
die	Eiche	noch	viele	Jahre	bestehen	bleibt!

M. Itner, Pressestelle (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung)

Startschuss zum Glasfasernetzausbau  
für Unternehmen in Schmölln

envia	TEL	sorgt	für	schnelles	Internet	in	Schmölln.	Das	Unter-
nehmen	erschließt	seit	Anfang	September	Teile	der	Stadt	mit	
leistungsstarker	Glasfaserinfrastruktur.	Konkret	handelt	es	sich	
um	 die	 Abschnitte:	 Hauptstraße,	 Ronneburger	 Straße,	 Bach-
straße	sowie	Markt,	Pfarrgasse,	Goetheplatz,	Wiesenstraße	und	
Gößnitzer	Straße.	Den	ansässigen	Unternehmen	und	Gewer-
betreibenden	steht	Highspeed-Internet	zur	Verfügung,	das	 je	
nach	Bedarf	Übertragungsgeschwindigkeiten	von	bis	zu	10	Gi-
gabit	pro	Sekunde	ermöglicht.	

Sven	Schrade,	Bürgermeister	der	Stadt	Schmölln,	begrüßt	den	
Glasfaserausbau	der	envia	TEL:	 „Schnelle	Glasfaseranschlüsse	
sind	gerade	für	die	Wirtschaft	im	ländlichen	Raum	unverzicht-
bar.	Sie	bedeuten	Standortsicherung,	wirtschaftliche	Zukunfts-
fähigkeit	und	den	Erhalt	von	Arbeitsplätzen.	Der	Ausbau	setzt	
damit	ein	Zeichen	für	eine	 lebenswerte	 ländliche	Region.	 Ich	
freue	mich,	dass	wir	mit	envia	TEL	einen	zuverlässigen	Partner	
für	den	Glasfaserausbau	in	unserer	Stadt	an	der	Seite	haben.“	

envia	TEL	bereitet	den	Weg	in	die	digitale	Zukunft	und	verlegt	
rund	drei	Kilometer	Glasfaserleitungen.	Voraussichtlich	Ende	
November	wird	der	Ausbau	des	Breitbandnetzes	fertiggestellt	
sein.	Der	enviaM-Telekommunikationsdienstleister	richtet	auf	
Wunsch	die	entsprechenden	Glasfaserdirektanschlüsse	ein	und	
bietet	auch	die	passenden	Internet-,	Telefon-	und	Vernetzungs-
dienste.	„Schmölln	setzt	auf	die	Zukunft:	Der	Ausbau	mit	Glas-
faserinfrastruktur	sichert	den	Unternehmen	nicht	nur	deutlich	
höhere	Bandbreiten.	Mit	Übertragungsgeschwindigkeiten	 im	
Gigabitbereich	 decken	 Glasfaserdirektanschlüsse	 den	 rasant	
steigenden	Bedarf	an	Bandbreite	nachhaltig	und	zuverlässig.	
Damit	schicken	wir	die	Unternehmen	auf	die	digitale	Überhol-
spur“,	sagt	Stephan	Drescher,	envia	TEL-Geschäftsführer.	

Im	April	dieses	Jahres	hat	envia	TEL	bereits	die	Gewerbegebiete	
„Crimmitschauer	Straße“	und	„Nitzschka“	mit	 leistungsstarker	
Glasfaser	erschlossen.	

Weiterführende	Informationen	zum	Breitbandausbau	der	envia	
TEL	finden	Sie	unter	www.gigabitnetz.enviatel.de.

envia TEL GmbH

Einladung zur  
„Ersten Hilfe bei Kleinkindunfällen“

Am Dienstag, dem 22. Oktober 2019, findet	die	nächste	Er-
wachsenenveranstaltung	 im	 Kindergarten	 „Rosengarten“	 in	
Rolika	statt.	In	Zusammenarbeit	mit	dem	Familienzentrum	Al-
tenburg	sowie	der	AOK	Plus	wird	Denis	Legler	vom	ASB	auf-
grund	der	Nachfrage	nochmals	zu	dem	Thema	„Erste	Hilfe	bei	
Kleinkindunfällen“	referieren.

In	der	Zeit	von 16:00 bis 19:00 Uhr	erfahren	Sie	alles	Wissens-
werte	rund	um	die	Erste	Hilfe	bei	Kindern,	probieren	notwen-
dige	bzw.	geeignete	Maßnahmen	aus	und	erlangen	so	mehr	
Handlungssicherheit	 in	diesen	schwierigen	Situationen.	Diese	
Veranstaltung	ist	kostenlos	und	gerichtet	an	alle	Eltern	und	an-
deren	Interessierten.	

Eine	Anmeldung	ist	erwünscht	unter:	Familienzentrum	Altenburg	
(Frau Hildebrand), Tel.: 03447 4885144, E-Mail: D.Hildebrand@
altenburger-Familienzentrum.de	oder	Kita	Rosengarten	Rolika	
(Frau Sörgel). Tel.: 034495 79248, E-Mail: kita-rosengarten@	
vg-abg-land.de

Kita „Rosengarten“ Rolika

Betriebliches Gesundheitsmanagement im 
Schmöllner Rathaus eingeführt

Mitarbeitergesundheit wird groß geschrieben
Im	Schmöllner	Rathaus	wird	ab	sofort	ein	Betriebliches	Gesund-
heitsmanagement	umgesetzt.	„Ein	wichtiger	Schritt	für	den	Per-
sonalrat“,	kommentierte	Jennifer	Meyer,	Personalratsvorsitzen-
de.	„Es	war	kein	leichter	und	vor	allem	ein	neuer	Weg	für	uns,	
den	wir	aber	nun	gemeinsam	gemeistert	haben.“	Das	Wohl-
ergehen	aller	Beschäftigten	steht	im	Vordergrund.	Gesundheit	
muss	grundsätzlich	gefördert	werden,	das	liegt	Bürgermeister	
Sven	Schrade	am	Herzen.	„Hierzu	steht	allen	Beschäftigen	der	
Stadtverwaltung	 ein	 monatlicher,	 finanzieller	 Betrag	 für	 ge-
sundheitsförderliche	Maßnahmen	zur	Verfügung.	Wir	können	
stolz	darauf	sein,	als	erste	Stadt	 im	Landkreis	ein	solches	Be-
triebliches	Gesundheitsmanagement	etabliert	zu	haben.“

v. l. n. r.: Maria Wendt (Leitung AG Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment), Sven Schrade (Bürgermeister) und Jennifer Meyer (Personalrats-
vorsitzende)

Ab	1.	Oktober	2019	tritt	die	Dienstvereinbarung	in	Kraft.	Die	
Stadtverwaltung	geht	damit	vor	allem	in	ihrer	Vorbildfunktion	
als	Arbeitgeber	einher.	Zusätzlich	wird	die	Attraktivität	für	kom-
mende	Mitarbeiter	gesteigert.

M. Itner, Stadtverwaltung (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung)
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„the BASE“ Offene Kinder- und Jugendarbeit
Finkenweg	11	|	04626	Schmölln	|	Tel.:	034491	76-240

E-Mail:	base@schmoelln.de	|	Facebook:	the	BASE	Schmölln

Angebote Oktober 2019
Mo. 11:00	Uhr	 Zockerzone,	WII	U/XBox360/Playstation

	 17:00	Uhr	 Klimperclub	–	Gitarrenkurs

Di. 14:00	Uhr		FOOD-IES!	–	ein	tütenfreies	Abenteuer
	 	 •	15.10.	Hot	Dogs
	 	 •	22.10.	Vegane	Burger
	 	 •	Letzte	Woche	im	Monat:	Sandwich-Woche

	 15:00	Uhr	 Kreative	Werkstatt	–	Kreativ,	Holz,	Fahrrad,		
	 Experimente,	kreatives	Allerlei

Mi. 16:00	Uhr	 Cookie-Time	–	Krümmelmonsters	Backstube
	 	 •	23.10.	Kekse

	 16:00	Uhr	 Fußball,	Turnschuhe	für	die	Halle	mitbringen!

	 16:30	Uhr	 WildCats	–	dancing-time

	 18:00	Uhr	 Volleyball	für	Jugendliche	ab	16	Jahre

Do. 14:30	Uhr	 Kreative	Werkstatt	–	Kreatives	Allerlei

Fr.	 15:00	Uhr	 Lauschangriff	–	die	Sache	mit	dem	Buch

	 16:00	Uhr	 MOVIE	–	Schlecht-Wetter-Kino

Herbstferien 14. bis 18. Oktober 2019
Mo. 14:00	Uhr	 Kreative	Werkstatt	–	Knetseife

	 13:00	Uhr	 Die Macht mit dir ist! (frei nach Yoda)
Di. 11:00	Uhr		Bombendrohung	–	Abenteuerspiel

	 13:00	Uhr	 Die Macht mit dir ist! (frei nach Yoda)
Mi. 16:00	Uhr	 Wahrheit

	 15:00	Uhr	 BastelXtrem!	–	2	Teams	+	30	Minuten	
	 +	5	Materialien	+	1	Thema

Do. 11:00	Uhr	 Kletterhallentag	–	Kostenpunkt:	3,00	Euro	
	 	 Turnschuhe	mit	weißer	Sohle	nicht	vergessen!

Fr. 11:30 Uhr Trimatschiges Turnier (wetterabhängig)
	 	 Wechselsachen	und	Handtuch	mitbringen!

Einmal im Monat geht‘s freitags für alle ab 11 Jahre mit Mutti-
Vati-Zettel bis 20:00 Uhr!

Schulhofberatung

...	einmal	im	Monat	mit	spannenden	Themen,	Tee	in	allen	Wärmestufen,	
dufter	Musik	und	kleinen	Überraschungen.

Offene	Kinder-	und	Jugendarbeit	

Mo.	–	Mi.	 13:00	bis	19:00	Uhr
Do.	 13:00	bis	17:00	Uhr
Fr.	 13:00	bis	19:30	Uhr	
In den Ferien von 10:00 bis 18:00 Uhr (Do., 10:00 bis 17:00 Uhr)

Mobile	Jugendarbeit	–	ON	TOUR!

Schmölln	 Mo.	 16:00	bis	18:00	Uhr
	 Do.	 18:00	bis	20:00	Uhr
Kletterhalle	 Mo.	 16:00	bis	18:00	Uhr
	 Do.	 17:00	bis	20:00	Uhr
Dobitschen		Do.	 12:00	bis	14:00	Uhr
Gößnitz		 Fr.	 16:00	bis	18:00	Uhr

Aufsuchende	Jugendsozialarbeit	–	Beratungszeit

Donnerstag,	17:00	bis	20:00	Uhr,	theBASE

Einreichung von Vorschlägen zur Vergabe 
des Ehrenpreises der Stadt Schmölln

Auch	für	dieses	Jahr	werden	wieder	bis	zu	drei	Ehrenpreise	der	
Stadt	Schmölln	 zur	öffentlichen	Anerkennung	von	besonde-
ren	Leistungen	im	Ehrenamt	vergeben.	Diese	Ehrung	ist	eine	
Würdigung	 für	Menschen,	die	 sich	 in	herausragender	Weise	
ehrenamtlich	auf	den	Gebieten	Soziales,	Sport,	Kunst,	Kultur,	
Umwelt	oder	sonstiger	Art	 für	die	Entwicklung	unserer	Stadt	
engagieren.	Der	Ehrenpreis	wird	an	eine	Einzelperson,	Verein	
oder	Personengruppe	verliehen.	Voraussetzung	ist,	dass	diese	
in	der	Stadt	Schmölln	und/oder	ihren	Ortsteilen	wohnen,	einen	
Großteil	ihres	Lebens	hier	verbracht	oder	in	ihrem	Wirken	einen	
regelmäßigen	Bezug	zur	Stadt	Schmölln	haben.

Der	Ehrenpreis	ist	mit	je	300,-	Euro	dotiert.	Als	Jury	für	die	Ver-
gabe	fungiert	der	Stadtrat	der	Stadt	Schmölln,	welcher	in	nicht-
öffentlicher	Beratung	in	der	vorletzten	Sitzung	des	Stadtrates	
2019	über	die	endgültige	Preisverleihung	entscheidet.

Sie	sind	hiermit	aufgerufen,	Vorschläge	für	die	Vergabe	des	Eh-
renpreises	bis zum Dienstag, 22. Oktober 2019,	bei	der	Stadt-
verwaltung	Schmölln,	Hauptamt,	Markt	1	in	04626	Schmölln	ein-
zureichen.	Dies	ist	neben	der	Papierform	auch	auf	elektronischem	
Wege	möglich:	E-Mail:	oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de.

Veranstaltungskalender 

10. Oktober bis 31. Dezember 2019 | 19:00 Uhr

Ausstellungseröffnung:	Modellausstellung	Ronny	Dobrunz	|	
Knopf-	und	Regionalmuseum	|	Stadtverwaltung	Schmölln

12. Oktober 2019

3.	Tanz	der	Dörfer	mit	Zschernitzsch	und	Nitzschka	|		
Feuerwehrverein	Großstöbnitz	e.	V.

16. Oktober 2019 | 14:30 Uhr

Tiershow	Papageien	und	Berberaffen	|		
Nitzschkaer	Straße	7,	Kummer	|	Probsthof	Kummer

23. Oktober 2019 | 19:00 Uhr

Filmvortrag	|	Hotel	„Reussischer	Hof“	|		
Heimat-	und	Verschönerungsverein	Schmölln	e.	V.

26. Oktober 2019 | 11:00 Uhr

Backtage	|	Kultur-	&	Bildungswerkstatt	Nöbdenitz	|		
Kultur-	&	Bildungswerkstatt	Nöbdenitz

26. Oktober 2019 | 17:00 Uhr

Halloween	|	Festplatz	an	den	Garagen	|		
Feuerwehrverein	Großstöbnitz	e.	V.

26. Oktober 2019

Herbstfest	|	Kulturhaus	Drogen	|	Drogener	Freizeittreff	2010

29. Oktober 2019 | 19:00 Uhr

The	Gregorian	Voices	|	Stadtkirche	St.	Nicolai	|		
Kirchgemeinde	Schmölln

2. November 2019 | 16:00 Uhr

Konzert	„Musik	kennt	keine	Grenzen“	|	Ostthüringenhalle	|	
Förderverein	Johann-Friedrich-Agricola	Musikschule	e.	V.	SLN	

6. November 2019 | 14:00 Uhr

Informationsnachmittag	zur	Betreuungsverfügung	|		
Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz (KuBwst)	|	KuBwst

10. November 2019 | 17:00 Uhr

Benefizkonzert	Manuel	Schmid	–	Rockband	Kirchbauverein		
e.	V.	|	Kirchbauverein	„St.	Nicolai“	Schmölln	e.	V.	|		
Kirchgemeinde	Schmölln

Dem	Vorschlag	sind	insbesondere	eine	Aufstellung	der	beson-
deren	Verdienste	sowie	eine	aussagekräftige	Begründung	für	
die	Preiswürdigkeit	beizufügen.	Eingereichte	Vorschläge	ohne	
ausreichende	Begründung	sowie	nach	der	Einreichungsfrist	ein-
gegangene	Vorschläge	werden	nicht	berücksichtigt.

M. Itner, Stadtverwaltung
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Dorferneuerung und -entwicklung  
wird bis �0�� weiter gefördert

Am 12. September 2019 übergab Ministerin Birgit Keller (Thü-
ringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) die Ur-
kunde	zur	Aufnahme	in	das	Programm	der	Dorferneuerung	und	
-entwicklung.	 Die	 Förderkulisse	 umfasst	 die	 Ortsteile	 Bohra,	
Brandrübel,	Großstöbnitz,	Kummer,	Kleinmückern,	Nitzschka,	
Nödenitzsch,	Papiermühle,	Schloßig,	Selka,	Sommeritz,	Weiß-
bach	und	Zschernitzsch	von	2020	bis	2024.

„Wir	 sind	 sehr	 glücklich	
darüber,	denn	so	können	
die	 Arbeiten	 in	 Zscher-
nitzsch	 im	 nächsten	
Jahr	 nahtlos	 fortgeführt	
werden“,	 so	 Bauamts-
leiter	 Reiner	 Erler.	 Auch	
in	 Großstöbnitz	 kann	
dank	der	Förderung	die	
Modernisierung	 des	
Abwasserkanals	 fortge-
führt	werden.	 „In	 dieser	
Förderperiode	steht	der	
Fokus	auf	dem	‚sozialen	
Dorf‘“,	 erklärt	 Bürger-
meister	 Schrade.	 Daher	

wird	nun	auch	bald	der	lang	ersehnte	Sozialtrakt	der	Feuerwehr	
Großstöbnitz	umgesetzt.	„Wir	möchten	nicht	nur	schauen:	Was	
kann	gefördert	werden?	Sondern	besonders	 auch:	Was	wird	
gebraucht?“,	führt	Schrade	weiter	fort	und	spricht	damit	unter	
anderen	auch	den	demografischen	Wandel	an.

Mit	der	Anerkennung	besteht	ferner	auch	die	Möglichkeit,	dass	
private	 Maßnahmen	 gefördert	 werden	 können.	 Förderfähig	
sind	u.	a.	Erhaltungs-	und	Gestaltungsmaßnahmen	an	Gebäu-
den,	die	sich	in	das	historische	Ortsbild	einfügen.	Wichtig	hier-
bei:	Stichtag	der	Antragstellung	bei	der	Bewilligungsbehörde	ist	
jährlich	der	15.	Januar.	

Ansprechpartner	zur	Beratung	der	 Interessenten	und	Antrag-
steller	 ist	die	Wirtschaftsfördergesellschaft	Ostthüringen,	Ru-
dolf-Diener-Straße	19,	07545	Gera,	Frau	Jana	Marschner	unter	
Tel.	0365	83304-21.

Auskünfte	erteilen	selbstverständlich	auch	die	Mitarbeiter	von	
Bau-	und	Stadtplanungsamt,	Herr	Reiner	Erler,	Tel.	034491	76-
160,	und	Herr	Felix	Krämer,	Tel.	034491	76-161,	oder	per	Mail	
unter	bauverwaltung@schmoelln.de.	

M. Itner, Pressestelle (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung)

Bürgermeister	 Sven	 Schrade	 und	 Felix	
Krämer (Bauverwaltung) zeigen ge-
meinsam	die	Aufnahmeurkunde	für	das	
Förderprogramm	des	Freistaates.

„Online“ 
Ständige Mediennutzung als verlorene Lebenszeit? 
Ein Theaterstück über Onlinesucht, aufgeführt vom 
Weimarer Kulturexpress

Welche	Gefahren	und	Risiken	entstehen	durch	unsere	Medi-
ennutzung?	Wann	spricht	man	von	einer	Handysucht?	Verpas-
sen	wir	das	reale	Leben,	weil	wir	zum	„Smombie“	werden?	Diese	
Fragen	gaben	Anstoß	zum	Nachdenken	durch	das	Theaterstück	
„Online“,	das	für	die	Schüler	der	5.	bis	7.	Klasse	an	der	Staatli-
chen	Regelschule	Nöbdenitz	aufgeführt	wurde.	

Jule	bekommt	zum	Geburtstag	ein	Smartphone	geschenkt	und	
versinkt	von	nun	an	in	der	virtuellen	Welt.	Die	Likes	für	ein	Vi-
deo	werden	wichtiger	als	die	Treffen	zur	Bandprobe	mit	echten	
Freunden.	Sie	hat	keinen	Bock	mehr	auf	Natur	und	Unterneh-
mungen	mit	 ihrer	Freundin.	Stattdessen	wird	sie	zum	Smart-
phone-	Zombie,	zum	„Smombie“,	das	Handy	wird	ihr	einziges	
Hobby.	Dafür	entwickelt	sie	kriminelle	Energie,	um	mit	der	Kre-
ditkarte	der	Mutter	Spiele	kaufen	zu	können.	Die	Eltern	ziehen	
Konsequenzen	und	Jule	muss	zu	einer	Therapie	in	eine	Sucht-
klinik.

Ohne	erhobenen	Zeigefinger	brachten	die	 zwei	Akteure	des	
Weimarer	 Kulturexpress	 den	 Schülern	 das	 Thema	 nahe	 und	
fragten	 in	der	kurzen	anschließenden	Diskussion,	ob	sie	sich	
im	Stück,	wenn	auch	nur	zum	Teil,	wiedererkannten.	Mancher	
outete	sich	als	Medienvielnutzer.

In	 der	 nachfolgenden	 Auswertungsstunde	 beleuchteten	 die	
Schüler	verschiedene	Aspekte	des	Theaterstückes,	was	sie	be-
wegt	hat	oder	wie	sie	in	der	einen	oder	anderen	Situation	re-
agiert	hätten.

Wir	brauchen	die	neuen	Medien	in	unserem	heutigen	Alltag,	
vieles	 wäre	 ohne	 sie	 nicht	 mehr	 vorstellbar.	 Aber	 entschei-
dend	sind	das	„Maß	der	Dinge“	und	die	Erkenntnis,	dass	reale	
Freunde	im	Leben	wichtiger	sind	als	der	Punktestand	beim	On-
linespiel	oder	die	Zahl	der	Follower	auf	Instagram.	

Annett Knötzsch, Regelschule Nöbdenitz (Foto: Annett Knötzsch)

Neue Yakisugi-Sauna  
heizt dem Tatami ordentlich ein

Die	ehemalige	Kelo-Kamin-Sauna	des	Tatami	erstrahlt	in	neuem	
Glanz. Yakisugi-Sauna nennt sie sich nun, benannt nach einer 
Methode,	die	bereits	seit	700	Jahren	in	Japan	angewandt	wird.	
Nach	13	Jahren	wird	es	Zeit,	das	Freizeitbad	zu	erneuern	und	
zu	modernisieren.	Die	Umsetzung	der	Sauna	sowie	auch	der	
Umbau	des	Eingangstresens	im	Hallenbad	sind	erste	Schritte.	
In	kleinen	Etappen	geht	es	nun	vorwärts.

120.000	Euro	kostete	der	Umbau	für	die	neue	Sauna.	„Wir	ha-
ben	einen	großen	Ideenkatalog	von	Maßnahmen	für	rund	zwei	
Millionen	Euro,	die	wir	nun	Stück	für	Stück	umsetzen	wollen“,	
so	Stadtwerke-Geschäftsführer	Severin	Kühnast	zur	feierlichen	
Eröffnung	Ende	September.	

Erstes Probesitzen in der neuen Yakisugi-Sauna

Die	neue	Sauna	ist	ein	richtiger	Hingucker.	Japanische	Schrift-
zeichen	zieren	die	Holzwände.	Auf	weichen	Abachi-Holzbänken	
können	es	sich	die	Sauna-Gänger	bequem	machen,	während	
die	zwei	elektrischen	Öfen	und	ein	holzbefeuerter	Kamin	die	
Sauna	auf	bis	zu	105	Grad	aufheizen.	Das	neue	Raumkonzept	
bietet	außerdem	mehr	Platz.

„Das	Tatami	 ist	das	Aushängeschild	der	Stadt	Schmölln	und	
lockt	100.000	Besucher	im	Jahr	zu	uns	nach	Schmölln“,	schließt	
Bürgermeister	Sven	Schrade	ab.

M. Itner, Pressestelle (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung)
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Freiwillige Feuerwehr Schmölln
Zwanzig	 Einsätze	 stehen	 in	 der	 Bilanz	 der	 Stadtfeuerwehr	
Schmölln	sowie	der	Ortsteile	im	zurückliegenden	Monat	Sep-
tember.	In	Summe	sind	das	219	Einsätze	im	bisherigen	Jahres-
verlauf.	Das	sind	bereits	zum	jetzigen	Zeitpunkt	mehr	Einsätze,	
als	im	gesamten	Jahr	2018.

So	mussten	die	Freiwilligen	im	September	zu	zwei	Verkehrsun-
fällen	mit	eingeklemmten	Personen	ausrücken.	Bei	einem	Unfall	
am	4.	September	2019,	gegen	09:00	Uhr,	auf	der	Bundesauto-
bahn	4,	Richtungsfahrbahn	Eisenach,	kam	dabei	für	den	Fahrer	
eines	Kleintransporters	 jede	Hilfe	 zu	 spät.	Das	Fahrzeug	war	
auf	einen	baustellenbedingt	am	Stauende	befindlichen	LKW-
Sattelzug	fast	ungebremst	aufgefahren	und	kam	anschließend	
im	Straßengraben	zum	Stehen.	Aufgrund	des	Verletzungsmu-
sters	ist	davon	auszugehen,	dass	der	Fahrer	dabei	sofort	an	der	
Unfallstelle	verstarb.	Der	Kleintransporter	wurde	seitlich	auf-
gerissen	und	völlig	deformiert.	Zum	Einsatz	kam	die	Freiwilli-
ge	Feuerwehr	Stadt	Schmölln	mit	dem	Einsatzleitwagen,	dem	
Löschgruppenfahrzeug,	dem	Rüstwagen	sowie	zur	Absicherung	
der	Unfallstelle	mit	dem	GW-Haus.	Der	Einsatz	dauerte	insge-
samt	über	drei	Stunden.

wurden	alarmiert,	da	der	austretende	Stoff	zunächst	nicht	ge-
nau	bestimmt	werden	konnte.	Zu	diesen	Komponenten	gehö-
ren	die	Freiwillige	Feuerwehr	Schmölln,	die	zuständige	Wehr	
Nitzschka	sowie	der	GW	Mess	der	Berufsfeuerwehr	Altenburg	
und	der	Zugführer	Gefahrgut.	Im	Verlauf	der	Untersuchung	des	
Paketes	stellte	sich	heraus,	dass	es	sich	beim	Inhalt	um	Propan-
gaskartuschen	handelte.	Bei	einer	wurde	beim	Herunterfallen	
das	Ventil	beschädigt.	Daher	konnte	schnell	Entwarnung	gege-
ben	werden.	Eine	Gefahr	für	Mitarbeiter	und	Umwelt	bestand	
nicht,	verletzt	wurde	niemand.	Der	Einsatz	war	nach	ca.	einer	
Stunde	beendet.

Kameraden	der	Stützpunktwehr	Schmölln	löschen		
am	14.	September	2019	einen	Fahrzeugbrand	auf	der	BAB	4.

Bei	diesem	Unfall	kam	für	den	Fahrer	jede	Hilfe	zu	spät.	Die	Ladung	des	
Kleintransporters,	 im	Bild	 rechts	hinten,	 verteilte	 sich	breitflächig	am	
Fahrbahnrand.

Ein	weiterer	schwerer	Verkehrsunfall,	bei	dem	das	Einsatzstich-
wort	„VKU	mit	eingeklemmter	Person“	 lautete,	ereignete	sich	
am	Donnerstag,	dem	26.	September	2019,	gegen	16:20	Uhr,	
auf	der	Eisenberger	Landstraße,	nahe	der	Ortslage	Lumpzig.	Of-
fenbar	durch	einen	PKW	Fahrer,	welcher	an	unübersichtlicher	
Stelle	trotz	Gegenverkehr	mehrere	Fahrzeuge	überholte,	muss-
ten	 mehrere	 Fahrzeuge	 stark	 abbremsen.	 Der	 nachfolgende	
Fahrer	eines	Kleintransporters	erkannte	die	Situation	wohl	zu	
spät	und	geriet	nach	einer	Gefahrenbremsung	ins	Schleudern	
und	auf	die	Gegenfahrbahn,	wo	er	mit	einem	LKW	kollidierte	
und	 im	 Straßengraben	 landete.	 Dabei	 wurde	 er	 schwer	 ver-
letzt,	 jedoch	 entgegen	 dem	 Einsatzstichwort	 nicht	 im	 Fahr-
zeug	eingeklemmt.	Die	alarmierten	Feuerwehren	aus	Lumpzig,	
Dobitschen	und	Schmölln	kamen	daher	zur	Absicherung	der	
Unfallstelle	zum	Einsatz.	Die	Straße	musste	zum	Abschleppen	
der	Fahrzeuge	und	zur	Unfallaufnahme	für	ca.	drei	Stunden	voll	
gesperrt	werden.

Zu	 einem	 im	 Nachgang	 etwas	 kurios	 wirkenden	 Einsatz	 als	
Folge	eines	Missgeschickes,	wurden	die	Floriansjünger	am	6.	
September	2019,	um	10:10	Uhr,	alarmiert.	 Im	Stützpunkt	der	
Deutschen	Post	in	Nitzschka	war	beim	Verladen	ein	Paket	he-
runtergefallen.	 Dabei	 gab	 es	 zunächst	 ein	 metallisches	 und	
danach	ein	zischendes	Geräusch,	ähnlich	eines	Gasaustrittes.	
Komponenten	 des	 Gefahrgutzuges	 des	 Altenburger	 Landes	

Totalschaden	an	einem	PKW	entstand	bei	einem	Brand	dessel-
ben	am	14.	September	2019.	Die	Kameraden	der	Stadtfeuer-
wehr	wurden	um	16:20	Uhr	auf	die	Autobahn,	wiederum	Rich-
tung	Eisenach	alarmiert.

Während	der	Fahrt	gab	es	einen	Knall	im	Motorraum	des	PKW.	
Unmittelbar	nach	dem	Abstellen	am	Fahrbahnrand	drang	dich-
ter	Rauch	aus	dem	Fahrzeug.	Fahrer	und	Beifahrer	blieben	bei	
diesem	Ereignis	unverletzt.	Der	PKW	brannte	jedoch	völlig	aus.	
Die	Löscharbeiten	und	anschließende	Sicherung	der	Einsatz-
stelle	dauerten	insgesamt	ca.	eine	Stunde,	so	dass	der	Einsatz	
um	17:30	Uhr	beendet	werden	konnte.

Einsatzstatistik Monat September 2019

Brand	klein:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PKW	Brand:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Alarmierung	durch	ausgelöste	Brandmeldeanlagen:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Verkehrsunfall	mit	eingeklemmter	Person:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ölspur	/	auslaufende	Flüssigkeiten:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gefahrguteinsatz:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nottüröffnung:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Unterstützung	Rettungsdienst:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Allgemeine	Hilfeleistung:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vorschau Monat Oktober/November 2019:

Dienstag, 22.10.2019, 19:00 – 21:00 Uhr
Aktiver	Dienst	der	Einsatzabteilung

Montag, 28.10.2019, 19:00 Uhr
Treff	der	Alters-	und	Ehrenabteilung

Montag, 04.11.2019, 19:00 Uhr
Sitzung	Feuerwehrausschuss

Dienstag, 05.11.2019, 19:00 – 21:00 Uhr
Aktiver	Dienst	der	Einsatzabteilung

Jeden Freitag, 17:00 – 18:30 Uhr
Jugendfeuerwehr-Ausbildung

Frank Neumann, Freiwillige Feuerwehr Stadt Schmölln
(Fotos: Feuerwehr)

www.feuerwehr-schmoelln.org	•	info@feuerwehr-schmoelln.de
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100 Jahre: „Was ich empfinde,  
ist vor allem Glück und Dankbarkeit!“

Das	ist	es,	an	was	Elisabeth	Donath	am	meisten	denkt,	wenn	sie	
auf	ihre	letzten	100	Jahre	zurückschaut.	Noch	rüstig	im	hohen	
Alter	und	vor	allem	fit	im	Kopf	feierte	die	Seniorin	am	24.	Sep-
tember	2019	ihr	rundes	und	ganz	besonderes	Jubiläum.	Frau	
Donath	liest	sehr	viel	und	bildet	sich	fort;	mit	Zeitung,	Büchern	
und	Nachrichten.	Nebenbei	gibt	es	regelmäßige	Pläuschchen	
mit	den	Nachbarn.

v. l. n. r.: Pfarrer Dietmar Wiegand (l.), Elisabeth Donath, Bürgermeister 
Sven	Schrade

„Hier	in	Schmölln,	an	diesem	Platz,	bin	ich	vor	100	Jahren	gebo-
ren.	Seither	war	ich	überall	und	kenne	fast	alles,	und	trotzdem	
bin	ich	immer	noch	hier“,	so	Frau	Donath,	die	von	vielen	mitt-
lerweile	auch	als	wandelndes	Geschichtsbuch	gesehen	wird.	Wir	
wünschen	Ihnen	auf	diesem	Weg	noch	einmal	von	Herzen	alles	
Gute	und	viel	Gesundheit,	Kraft	und	Freude	mit	Ihren	Kindern,	
Enkeln	und	Urenkeln!

M. Itner, SV Schmölln (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung Schmölln)

Digitale Dienstleistungen  
nun auch in Schmölln verfügbar

Einwohner	Schmöllns	können	ab	sofort	digitale	Verwaltungs-
dienstleistungen	rund	um	die	Uhr	bequem	von	Zuhause	aus	
abrufen.	 Ungebunden	 von	 Öffnungszeiten	 sind	 bereits	 jetzt	
schon	Hunde-An-	und	-abmeldungen	online	möglich.	Weitere	
Dienstleistungen	wie	Kita-An-	und	Abmeldungen,	Bürgermel-
dungen	oder	Anträge	auf	Baumfällung	folgen	zeitnah.

Ziel	ist	es,	dass	alle	Verwaltungsdienstleistungen	bis	2022	online	
abrufbar	sind.	Die	Stadtverwaltung	setzt	die	Digitalisierung	 in	
stetigen,	kleinen	Schritten	durch.	Denn	die	Umsetzung	erfordert	
nicht	nur	technische	Ausstattung,	sondern	auch	intensive	Schu-
lungen	der	Mitarbeiter.	Die	digitalen	Formulare	werden	vom	On-
lineantragssystem	ThAVEL	bereitgestellt.	Zur	Bearbeitung	benö-
tigt	der	Nutzer	eine	einmalige	Registrierung	beim	Servicekonto	
Thüringen.	Bereits	digital	auszufüllende	Formulare	vom	ThAVEL	
sind	auf	der	Homepage	der	Stadt	Schmölln	unter	der	Rubrik	Rat-
haus	>	Stadtverwaltung	>	Formulare	und	Anliegen	zu	finden.

M. Itner, Pressestelle

Wander Book im Bürgerservice erhältlich
Im	 Schmöllner	 Bürger-
service	können	Wander-
freudige	 ab	 sofort	 das	
Wander	 Book	 und	 die	
Wander	 Card	 erwerben.	
In	 diesem	 touristischen	
Tagebuch	 lassen	 sich	
Erlebnisse	 von	 Wande-
rungen,	Städtetrips	oder	
Entdeckungstouren	 wie	

in	einem	Tagebuch	festhalten.	 In	 jeder	Stadt,	die	Partner	des	
Wander	Books	ist,	erhalten	die	Tagebuch-Besitzer	einen	Erinne-
rungs-Aufkleber,	der	in	das	Buch	eingeklebt	werden	kann.

In	Schmölln	ist	nun	das	erste	Motiv	verfügbar:	Das	Rathaus	und	
der	Markt	bei	Nacht.	Weitere	Motive	werden	folgen.

M. Itner, Pressestelle (Foto: M. Itner, Stadtverwaltung)

Weihnachtsbaum gesucht
Die	Stadtverwaltung	sucht	noch	einen	schönen	Weihnachts-
baum	für	den	Schmöllner	Weihnachtsmarkt,	welcher	am	6.	De-
zember	2019	eröffnet	wird.	Gesucht	werden	Tanne,	Fichte	oder	
Douglasie.	Der	Baum	sollte	13	bis	18	Meter	hoch,	gleichmäßig	
gewachsen,	dicht,	gerade	und	gesund	sein.	Die	Abholung	mit	
Kran	und	Tieflader	ist	möglich	und	erfolgt	kostenlos.	

Wer	Informationen	zu	einem	geeigneten	Baum	hat,	meldet	sich	
bitte	unter	wirtschaftsfoerderung@schmoelln.de	oder	telefo-
nisch	unter	034491	76-102,	um	einen	Termin	für	eine	Vor-Ort-
Begehung	auszumachen.

M. Itner, Stadtverwaltung

Grundschule Altkirchen
Für künftige ABC-Schützen

Am 19. November 2019	findet	um	19:00 Uhr	an	unserer	Schule	
eine	Informationsveranstaltung	für	die	Eltern	der	zukünftigen	
Schulanfänger	statt.	Wir	möchten	Ihnen	unsere	Schule	vorstel-
len	und	Sie	mit	praktizierten	Lernformen	bekannt	machen.	Wir	
freuen	uns	auf	das	Kommen	aller	interessierten	Eltern.


























